
Beschlussvorlage Nr.:  
für die Sitzung des Gemeinderates am:  

Datum: 
Verfasser:  

I. Beschlussgegenstand: 

II. Vorbereitung/Beteiligung:

 Bürgermeisterin  Hauptverwaltung  Finanzverwaltung  Bauverwaltung 

 Verwaltungsausschuss   Technischer Ausschuss 

 OR Seifertshain  OR Störmthal   OR Güldengossa  OR Dreiskau-Muckern 

 Weitere Beteiligte:  

III. Finanzierungsvorschlag/Produkt/Sachkonto:

Produkt:  
Sachkonto: 

IV. Behandlung:  öffentlich  nichtöffentlich 

V. Beschlussvoraussetzungen: 

Bereits gefasste Beschlüsse: 
Aufzuhebende Beschlüsse: 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

GEMEINDERAT

Vergabeausschuss

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien



Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde Großpösna vom 

Nr.:  

Der Gemeinderat der Gemeinde Großpösna beschließt: 

 

Finanzierung/Produkt/Sachkonto: 

Produkt:  
Sachkonto: 

Ergebnis 

Anzahl der Mitglieder:   18+1          JA - Stimmen: 
anwesende Mitglieder:       NEIN - Stimmen: 
Ausschluss wegen Befangenheit:       Stimmenthaltungen: 

 

damit ist der Antrag    angenommen und beschlossen    abgelehnt 

Schriftführer     Gemeinderat 

Siegel 

Bürgermeisterin                   Gemeinderat 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

GEMEINDERAT

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien


	Bürgermeisterin: On
	Verwaltungsausschuss: Off
	OR Seifertshain: Off
	Weitere Beteiligte: Off
	Hauptverwaltung: Off
	Technischer Ausschuss: Off
	OR Störmthal: Off
	OR Güldengossa: Off
	Bauverwaltung: Off
	OR DreiskauMuckern: Off
	öffentlich: Off
	nichtöffentlich: Off
	angenommen und beschlossen: On
	Datum der Vorlage: 06.03.2020
	Beschlussvorlage: Es wird vorgeschlagen, Herrn Michael Biedermann mit Wirkung zum 17.03.2020 zum gemeindlichen Vollzugsbediensteten der Gemeinde Großpösna zur Ausübung polizeilicher Vollzugsaufgaben zu bestellen.Gesetzliche Grundlage für die Bestellung ist § 9 des Gesetzes über die Aufgaben, Organisation, Befugnisse und Datenverarbeitung der Polizeibehörden im Freistaat Sachsen(Sächsisches Polizeibehördengesetz – SächsPBG; SächsGVBl. S. 358, 389) i.V.m. der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Wahrnehmung polizeilicher Vollzugsaufgaben durch gemeindliche Vollzugsbedienstete vom 19.09.1991, zuletzt geändert am 23.08.2001 (SächsGVBl. S.577). 
	Bereits gefasste Beschlüsse: 
	Aufzuhebende Beschlüsse: 
	Anwesende GR-Mitglieder: [13]
	Befangene GR: [0]
	Sitzungsdatum: 16.03.2020
	Beschlussnummer: GR-2020-13
	Beschlusstext: die Bestellung von Herrn Michael Biedermann zum gemeindlichen Vollzugsbediensteten zur Ausübung polizeilicher Vollzugsaufgaben mit Wirkung zum 17.03.2020. Ihm werden Vollzugsaufgaben auf folgenden Gebieten übertragen: 1. Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs, 2. Vollzug von Satzungen, Orts- und Kreispolizeiverordnungen,3. Vollzug der Vorschriften über die Beseitigung von Abfällen, 4. Schutz öffentlicher Grünanlagen, Erholungseinrichtungen, Kinderspielplätze und anderer dem öffentliche Nutzen     dienender Anlagen und Einrichtungen gegen Beschädigung, Verunreinigung und missbräuchliche Benutzung, 5. Vollzug der Vorschriften über das Reisegewerbe und das Marktwesen,6. Vollzug der Vorschriften über die Sperrzeit und den Ladenschluss,7. Vollzug der Vorschriften über Sondernutzungen an öffentlichen Straßen,Die Bestellung von Herrn Biedermann ist öffentlich bekannt zu machen. 
	Herr/Frau: [Herr Strobel]
	NEIN-Stimmen: [0]
	JA-Stimmen: [13]
	Enthaltungen: [0]
	Kurzbezeichnung Beschlussgegenstand: Bestellung eines gemeindlichen Vollzugsbediensteten zur Ausübung polizeilicher Vollzugsaufgaben
	Verfasser: [Hauptamt]
	Weitere BEteiligte, Planungsbüros etc: 
	Produktnummer: 
	Sachkonto: 
	Finanzverwaltung: Off
	Vergabeausschuss: Off
	Maßnahme: 


